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 Veröffentlicht am 12.10.1989

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §90;

VwRallg;

Rechtssatz

Unter Beistand iSd § 90 ABGB ist nicht nur eine "immaterielle" Beistandsp5icht ieS zu verstehen. Vielmehr sind

hierunter auch materielle Beistandsp5ichten wie Sach- und Geldaushilfen zu subsumieren. Die Kurzfristigkeit dieser

Geld- oder Sachaushilfen erscheint nicht zwingend.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7 Beistand
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